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SPD Bundesparteitag und

SPD-Bundestagsfraktion

Demokratische Kontrolle privatrechtlich organisierter Unternehmen der öffentlichen Hand sicherstellen!

Der UB-Parteitag möge beschließen:

„Die SPD-Bundestagsfraktion soll eine Gesetzesinitiative ergreifen, um das von GmbH´s entsprechend anzuwendende Aktienrecht so zu ändern, dass die Öffentlichkeit von Aufsichtsratssitzungen in den Fällen zugelassen wird, in denen nach dem Kommunalverfassungsrecht öffentlich zu beraten und zu entscheiden wäre und im Übrigen die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber den sie entsendenden Stadträten aufzuheben.“

Begründung:

Aus vielerlei Gründen ist es oftmals geboten, kommunale Aufgaben in Rechtsformen des Privatrechts (GmbH, AG) zu überführen. Damit geht bei gegebener Rechtslage aber in aller Regel einher, dass nach den Regeln des Kommunalverfassungsrechts bisher öffentlich zu beratende Angelegenheiten (z.B. Sport- und Bäderbetriebe, Kulturangelegenheiten) der Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder unterliegen. Abhilfe kann der Bundesgesetzgeber mit einer bundeseinheitlichen Regelung über eine Änderung des Aktiengesetzes herbeiführen.

In den letzten Jahren haben viele Kommunen öffentliche Aufgaben in Rechtsformen des Privatrechts – in der Regel in die GmbH -  überführt, um neue wirtschaftliche Gestaltungspotenziale zu schaffen, Kosten zu senken und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Die demokratische Kontrolle der Geschäfte sollen berichtspflichtige Aufsichtsratsmitglieder gewährleisten, die von den Stadträten entsandt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des Aktien- bzw. GmbH- Gesetzes. Soweit nicht im Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt ist, sind die Aufsichtsratsmitglieder zur Verschwiegenheit über die geschäftlichen Informationen verpflichtet (§§ 116, 93 AktG bzw. § 52 Abs. 1 GmbHG iVm §§ 116, 93 AktG). § 394 AktG schränkt die allgemeine Verschwiegenheitspflicht für diejenigen Aufsichtsratsmitglieder ein, deren Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von einer Gebietskörperschaft veranlasst wurde und die ihrerseits kraft anderer gesetzlicher Vorschriften dieser gegenüber berichtspflichtig sind. § 395 AktG verpflichtet die Berichtsempfänger wiederum zur Verschwiegenheit. Im Geheimhaltungsinteresse der Gesellschaft können Berichtsempfänger also nur Gremien der Gebietskörperschaft sein, deren Zusammensetzung die Geheimhaltung sicherstellt. Ob das Gremium Gewähr für die von § 395 AktG geforderte Geheimhaltung bietet, bedarf der Entscheidung durch das Bericht erstattende Aufsichtsratsmitglied im jeweiligen Einzelfall.
 Im Zweifel hat im Interesse des Unternehmens und aufgrund der dem Aufsichtsratsmitglied obliegenden Pflicht, Schaden vom Unternehmen abzuwenden, der Bericht zu unterbleiben.
 Das öffentliche Kontrollinteresse hat gegenüber dem Unternehmensinteresse keinen Vorrang, selbst wenn der Gesellschafter mehrheitlich oder sogar ausschließlich die öffentliche Hand ist.

Die Bundesregierung begründet die Verschwiegenheitspflicht bei einer kleinen Anfrage zu Gehalts- und Bonuszahlungen in Banken, die durch den Bankenrettungsfonds (SoFFin) von der öffentlichen Hand unterstützt wurden, als „notwendiges Korrelat zur Pflicht der Geschäftsleitung, dem Aufsichtsrat, aber auch den Mitarbeitern […] in Gesellschaftsangelegenheiten in voller Offenheit zu begegnen. Diese Offenheit ist für das gesetzlich vorgegebene Zusammenwirken der Unternehmensorgane […] unverzichtbar und letztlich Ausfluss der grundgesetzlich verbürgten Berufs-, Eigentums- und Unternehmensfreiheit, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 14 Absatz 1 GG. Das Bekanntwerden der geforderten Informationen würde den betroffenen Unternehmen, die unverändert im Wettbewerb bestehen müssen, einen erheblichen Nachteil beibringen, da Vertragskonditionen von Mitbewerbern am Markt leicht unter- bzw. überboten werden können.“
 

In der Praxis führt die Rechtslage dazu, dass Geschäftsführungen nicht nur sensible Daten und Vertragskonditionen als geheim einstufen, sondern auch öffentliche Angelegenheiten zu „Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“ erklären, um ökonomische Ziele zu verfolgen. Zwar ist das effiziente und wirtschaftliche Agieren ohnehin zwingend geboten. Häufig erwirtschaften diese Unternehmen auch Gewinne, die dann wiederum der öffentlichen Hand als Gesellschafter zugeführt werden. Allerdings darf die Gewinnerzielungsabsicht nicht dazu führen, dass relevante Informationen bei einer öffentlichen Debatte über öffentliche Angelegenheiten zurückgehalten werden. Das Spannungsverhältnis zwischen Gewinnerzielung und demokratischer Einflussnahme muss aus zwingenden Gründen bei einem großen öffentlichen Interesse (nicht dem Interesse anderer Mitbewerber) zu Gunsten der demokratischen Einflussmöglichkeit aufgelöst werden. Informationen sind die Voraussetzungen für demokratische Entscheidungen. Nur wenn die demokratisch legitimierten Stadträte und die Öffentlichkeit die Entscheidungsalternativen und Entscheidungsgründe nachvollziehen können, kann sich die Stadtbevölkerung ein eigenes Urteil bilden. 

Wir brauchen eine bundeseinheitliche Regelung z.B. über das AktG, die grundsätzlich unabhängig von den jeweiligen Länder- und Gemeindeordnungen sowie den entsprechenden Gesellschafterverträgen regelt, wie das öffentliche Interesse an Informationen über Geschäftsvorgange gewährleistet werden kann. Nur äußerst sensible Personal-, Grundstücks- und sonstige Vertragsangelegenheiten sollten nichtöffentlich beraten werden und der Verschwiegenheit unterliegen.

Wir fordern deshalb die SPD-Bundestagsfraktion auf, das von GmbH´s analog anzuwendende Aktienrecht so zu ändern, dass die Öffentlichkeit von Aufsichtsratssitzungen in den Fällen zugelassen wird, in denen nach dem Kommunalverfassungsrecht öffentlich zu beraten und zu entscheiden wäre und im Übrigen die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gegenüber den sie entsendenden Stadträten aufzuheben.

Angenommen bei vier Gegenstimmen
� Battke/Voigt „Zur Zulässigkeit von gesellschaftsvertraglichen Auskunftsrechten des fakultativen Aufsichtsrates kommunaler Eigengesellschaften gegenüber dem Gemeinderat“ SächsVBl 2006, 276.
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